
Zutritt/Ablesung – gesetzliche Regelung  

§ 21 Niederspannungsanschlussverordnung 

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers den 
Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies […] zur Ablesung der 
Messeinrichtung […] erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die 
jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus 
erfolgen. 

 

§ 21 Niederdruckanschlussverordnung 

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Messdienstleisters den Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 
dies […] zur Ablesung der Messeinrichtung […] erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 
durch Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch Aushang an 
oder im jeweiligen Haus erfolgen. 

 

§ 16 AVBWasserV 

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 
Wasserversorgungsunternehmens den Zutritt zu seinen Räumen […] zu gestatten, soweit dies 
[…] zur Ablesung […] erforderlich und vereinbart ist. 

 

§ 20 AVBWasserV 

Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Wasserversorgungsunternehmens 
möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Unternehmens vom Kunden 
selbst abgelesen. 

 


